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Satzung  
zur Änderung der Satzung  

über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung - AbwS) 

 
 

Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 
4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 
13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der 
Gemeinderat am __________ folgende Satzung beschlossen: 

 
 

§ 1 
 

Die Abwassersatzung wird wie folgt geändert: 
 
§ 30 erhält folgende Fassung: 

 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken,  

für die ein Bebauungsplan die Höhe baulicher Anlagen festsetzt 
 
(1) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl 

der Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher 
Anlagen in Gestalt der maximalen Gebäudehöhe (Firsthöhe) fest, so gilt als Ge-
schosszahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch 
 
1. 3,0 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete 

(WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausge-
biete und besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 

 
2. 4,0 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Dörfliche Wohngebiete 

(MDW), Mischgebiete (MI), Urbane Gebiete (MU), Kerngebiete (MK), Gewerbe-
gebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetz-
ten Gebiete.  

 
Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf 
die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 
sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

 
(2) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl 

der Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher 
Anlagen in Gestalt der maximalen Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten, traufsei-
tigen Außenwand mit der Dachhaut) fest, so gilt als Geschosszahl das festgesetzte 
Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch 
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1. 2,7 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete 
(WR) allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausge-
biete und besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und  

 
2. 3,5 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Dörfliche Wohngebiete 

(MDW), Mischgebiete (MI), Urbane Gebiete (MU), Kerngebiete (MK), Gewerbe-
gebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetz-
ten Gebiete.  

 
Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf 
die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 
sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 
 

(3) Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe baulicher 
Anlagen genehmigt, so ist diese gemäß Abs. 1 oder 2 in eine Geschosszahl umzu-
rechnen. 
 

(4) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse oder einer Baumassen-
zahl sowohl die zulässige Firsthöhe als auch die zulässige Traufhöhe der baulichen 
Anlage aus, so ist die Firsthöhe gem. Abs. 1 und 3 in eine Geschosszahl umzurech-
nen. 

 
 
 
§ 31 erhält folgende Fassung: 

 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken,  

für die keine Planfestsetzung im Sinne der §§ 28 bis 30 bestehen 
 
(1) Bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten bzw. in beplanten Gebieten, für die der 

Bebauungsplan keine Festsetzungen nach §§ 28 bis 30 enthält, ist maßgebend: 
 
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse; 
 
2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstü-

cken in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse  
  
(2) Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) ist maßgebend: 
 

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse; 
 
2. bei unbebauten Grundstücken, für die ein Bauvorhaben genehmigt ist, die Zahl 

der genehmigten Geschosse. 
 
(3) Bei Grundstücken im Außenbereich für die durch Planfeststellungsbeschluss eine der 

baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist, ist bezogen auf die Fläche 
nach § 26 Abs. 1 Nr. 3 maßgebend, bei bebauten Grundstücke die Zahl der tatsächlich 
vorhandenen Geschosse bzw. bei unbebauten Grundstücke die Zahl der genehmig-
ten Geschosse.  
 

(4) Als Geschosse gelten Vollgeschosse i. S. der LBO in der im Entstehungszeitpunkt (§ 
34) geltenden Fassung, Sind auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit 
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unterschiedlicher Geschosszahl vorhanden, ist die höchste Zahl der Vollgeschosse 
maßgebend. 

 
(5) Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss i. S. der LBO gilt als Ge-

schosszahl die Baumasse des Bauwerks geteilt durch die überbaute Grundstücksflä-
che und nochmals geteilt durch 3,5, mindestens jedoch die nach Abs. 1 maßgebende 
Geschosszahl. Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommas-
tellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, 
die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

 
 
§ 43 erhält folgende Fassung: 
 

Höhe der Abwassergebühr 
 

(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt je m³ Abwasser 2,58 €. 
 

(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 41) beträgt je m² versiegelte Fläche 0,51 €. 
 

(3) Die Abwassergebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungs-
anlage gebracht wird (§ 38 Abs. 3), beträgt je m³ Abwasser: 

 

a)  bei Abwasser aus Kleinkläranlagen 20,50 € 
 

b)  bei Abwasser aus geschlossenen Gruben 20,50 € 
 

c) soweit Abwasser keiner Anlage  
 nach a) oder b) zuzuordnen ist 20,50 € 

 

(4) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 41 während 
des Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem die Gebühren-
pflicht besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt. 

 

 
§ 2 

 
Der übrige Inhalt der Satzung bleibt unverändert. 
 
 
 

§ 3  
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am XX.XX.2022 in Kraft. 
 
 
Sinsheim, den ______________ 
 
Jörg Albrecht 
Oberbürgermeister 


